
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1931/5/28 2Ob525/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1931

Norm

ABGB §1101 E

StPO §143

Rechtssatz

Das gesetzliche Pfandrecht des Vermieters an einer vom Mieter eingebrachten Sache geht nicht dadurch verloren, daß

der Vermieter sie infolge polizeilicher Abforderung aus der Hand gegen muß. Unter "gerichtlichen Verfügungen" sind

nur Verfügungen des Exekutionsverfahrens zu verstehen.

Entscheidungstexte

2 Ob 525/31

Entscheidungstext OGH 28.05.1931 2 Ob 525/31
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